
Verordnung des Bundesamtes für Wald aus 2005 mit der der Pflanzenschutzgebühren-
tarif 2005 geändert wird - BFW VO Nr. 02/2005 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 6 BFWG wird der Pflanzenschutzgebührentarif 2005 wie folgt geändert: 
 
1) Dem § 1 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:  
 
Reisekosten anlässlich der Kontrolle von Verpackungsholz im Sinne des 
Pflanzenschutzgesetzes sind jedenfalls nach der Tarifpost 12a zu verrechnen. 
 

2) In der Ziffer IV besondere Gebührenbestimmungen wird folgende Tarifpost 12a   

    eingefügt 

 

12a Reisekostenpauschale im 
Zusammenhang mit der Kontrolle 
von Verpackungsholz im Sinne des 
Pflanzenschutzgesetzes 

Pauschalgebühr 
46,00 

4. 

 
 


